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UNIVERSITÄTSSTADT SIEGEN 
Der Bürgermeister 

Vorlage Nr. 
VL 1730/2024 

VERWALTUNGSVORLAGE 

Geschäftsbereich: 5 Siegen, 16.04.2024 
Bereich: 5/2 – Kinder-, Jugend- und Familienförderung 
Bearbeitet von: Dr. Andreas Matzner, Isabella Klempau 

 
Beratungsfolge: X öffentlich  nichtöffentlich 
 

Jugendhilfeausschuss 02.05.2024 

Haupt- und Finanzausschuss 22.05.2024 

Rat 29.05.2024 

Kurzbezeichnung: 
 
Einrichtung und Bezuschussung eines Brückenprojektes "Kinderbetreuung in besonderen 
Fällen für Kinder aus Flüchtlingsfamilien und vergleichbaren Lebenslagen" in der Gerber-
straße, 57078 Siegen-Geisweid 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Universitätsstadt Siegen beschließt: 
 
• die Einrichtung eines weiteren Brückenprojektes zur Kinderbetreuung in besonderen 

Fällen für Kinder aus Familien mit Fluchthintergrund und in vergleichbaren Lebenslagen 
ab dem 01.06.2024, 

• die Übernahme der Trägerschaft des Brückenprojektes durch den Verein für Soziale Ar-
beit und Kultur e.V., 

• die Bereitstellung der erforderlichen finanziellen Mittel zur Umsetzung des Projektes in 
Höhe 50.600,00 €. 

 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Die Verwaltung der Stadt Siegen wurde mit Vorlage AT 267/2023 durch den Rat der Stadt 
Siegen am 21.06.2023 beauftragt, Abhilfe für den Mangel an Betreuungsangeboten zu schaf-
fen. Es sollten u.a. konkrete Räumlichkeiten benannt werden, in welchen Zwischenlösungen 
stattfinden können. Bei freien Trägern sollte angefragt werden, ob sie die Betreuung an wei-
teren Standorten übernehmen können, insbesondere in Stadtteilen mit Engpässen, wie z.B. 
in Siegen-Geisweid. 
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Diesem Auftrag ist die Verwaltung mit Schreiben des Sozialdezernenten vom 01.08.2023 an 
die Träger von Kindertageseinrichtungen und Kinderbetreuungsangeboten in der Stadt Sie-
gen sowie an die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbände im Kreis Sie-
gen-Wittgenstein und in der Stadt Siegen nachgekommen. Es wurde darum gebeten zu prü-
fen, ob die Bereitschaft und Möglichkeit besteht, Brückenprojekte oder Notgruppen einzu-
richten oder bestehende Einrichtungen zu erweitern. Der Bedarf an weiteren Betreuungs-
plätzen, auch bspw. in Form von Brückenprojekten, wurde durch die Verwaltung ebenso vor 
und im Anschluss an den politischen Auftrag in gemeinsamen Sitzungen der Arbeitsgemein-
schaft nach § 78 SGB VIII mit den freien Träger von Kindertageseinrichtungen in Siegen the-
matisiert.  

Gemeinsam mit dem Verein für Soziale Arbeit und Kultur e.V. besteht auf Basis des benann-
ten politischen Auftrags nun die Möglichkeit, ein weiteres Brückenprojekt zur Kinderbetreu-
ung in besonderen Fällen für Kinder aus Flüchtlingsfamilien und vergleichbaren Lebenslagen 
in Räumlichkeiten in der Gerberstraße 2, 57078 Siegen-Geisweid, einzurichten.  

Im Stadtteil Siegen-Geisweid sind viele Kinder – insbesondere Flüchtlingskinder und Kinder 
aus osteuropäischen Ländern – noch unversorgt. Diese Kinder sind alle im Alter von über 3 
Jahren und stehen teilweise kurz vor der Einschulung. Über ein Brückenprojekt kann diesen 
Kindern ein niedrigschwelliges Betreuungsangebot gemacht werden, das ihnen und ihren 
Eltern den Weg in die institutionelle Kindertagesbetreuung erleichtert. 

Die bisherige Zurückhaltung von freien Trägern zur Umsetzung von Brückenprojekten wurde 
von diesen regelmäßig sehr offen mit der fehlenden finanziellen Auskömmlichkeit durch die 
bestehenden Förderbedingungen des Landes benannt.  

Die Umsetzung eines Brückenprojektes für 10 Kinder im Vormittagsbereich wäre für den 
Verein für Soziale Arbeit und Kultur e.V. im Jahr 2024 bei einem potentiellen Beginn ab dem 
01.06.2024 bis zum 31.12.2024 unter folgenden Rahmenbedingungen möglich: 

• Personal- und Betriebskosten (refinanziert durch das Land):  
30.000 € (monatlich ca. 5.000€) 

• Kosten für Verwaltung/Overhead, Miete, Nebenkosten, Sachenkosten:  
9.100 € (ca. 1.300 € monatlich) 

• Erstausstattung des pädagogisch genutzten Raumes/Umbauten/Reparaturen:  
6.500 € (einmalig) 

Ein Antrag auf Projektmittel müsste beim Land NRW gestellt werden. Ein Anspruch auf Ge-
währung einer Zuwendung besteht nicht. Die Bewilligungsbehörde entscheidet aufgrund 
ihres pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel. Eine Antrags-
frist für Fortsetzungsmaßnahmen oder neue Maßnahmen bestand für 2024 zunächst bis zum 
02.02.2024, allerdings würde geprüft, ob noch Mittel von Landesseite aus für eine Umset-
zung in 2024 zur Verfügung stehen.  

Die erforderlichen Mittel sind im aktuellen Haushaltsentwurf nicht enthalten und werden 
über den Änderungsdienst bereitgestellt. 
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Finanzielle Auswirkungen  ja  nein 

Gesamtkosten 
der Maßnahme 
 
 
50.600,00  € 

jährliche Folgekosten 
 
 
 
 

Finanzierung 
Eigenanteil 
 
 
15.600,00 € 

Finanzierung 
objektbezogene 
Einzahlungen 
(Landeszuschuss) 
35.000,00 € 
 

Abstimmung 
mit dem Kämmerer 

 ist erfolgt. 

 ist nicht erforderlich, 
 da Haushaltsmittel 
 im Haushaltsjahr zur 
 Verfügung stehen. 

 
Veranschlagung 

 im Finanzplan 
 
       

 im Ergebnisplan 
 
  

 Nein  Ja, mit 
 
  

Kostenträger/ 
Investitionscode 
06020100 
Sachkonto 
5318000 

 
 
Klimaschutz 
 

Klimarelevanz 
 
 

 Nein  
 Ja, positiv 
 Ja, negativ 
 Prüfbedarf 

Veränderungen CO2-
Emissionen 
 

 erhebliche Reduktion 
 geringe Reduktion 
 geringe Erhöhung 
 erhebliche Erhöhung 

Übereinstimmung mit dem Zielen 
bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen 
 

 Ja  
 Nein 
 Unbekannt 

Bestehen alternative Hand-
lungsoptionen? 
 

 Nein  
 Ja  

 
 

Erläuterung Klimarelevanz 
 
 
 
 
 
 
Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
 
Andree Schmidt 
Dezernent 
 
Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten 
digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig. 




